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ABAENDERUNGEN DES BUENDNISTEXTES DES MIT DEM BISCHOF VON BASEL,
JOHANN HEINRICH [ VON OSTEIN ] , ZU ERNEUERNDEN
BUENDNISSES

8 . Artikel : "Zwüschen Jhro F. G. Heven Johann Heinrichen Bischöfen zuo Basel

unnd dann den . . . Siben Catholischen Orteyi . . . [zu erneuernden ] Pündtnus , so

umb etwas geendert , wie im Context zu sächen , unnd ihren an . . . ihro Fürstli¬

che Gnadeyi abgeordnete . . . ehrengsandten 3 . . . [Johann ] Daniel von Montenach

Ritter unnd des Rhats der Statt Fryburg So danne haübtmann Victom Hafnern
2

Stattschrybern unnd des Rhats der Statt Solothurn Zuo befürderung vrer rela-

tion unnd zuoruckbringeyis zuogstellt wordenObgedachteyi artikel [ dieser be¬

handelt iyisbesoyidere deyi gegeyiseitigen freien Durchzug und den freieyi Kauf]

dem erstens anzuorüeren 3 So lass mann denselben allerdings by dessen innhalt



bewenden usgnonmen , dass nach den Worten Feilen Kau ff hinzuosezen Fryen Durch¬

fahrt .

Zum Zwölfften [Artikel bezüglich der Ratgeber aus den VII kath . Orten ] aber

zuo schryben Lutet derselb in syner correction allso : "

Der Anfang dieses Artikels : s . EA IV 2, 1574 , Zeilen 11 - 21 [Bündnis von

1579]  wobei hier in AH 8/76 der Name des Bischofs ausgewechselt

ist und jedes Mal , wenn der Ausdruck Rat [ Ratgeber der VII kath.

Orte ] angeführt wird , der Zusatz "Diener"  weggelassen wird . Im fol¬

genden weicht der Text wesentlich ab : "Derselbig unns dann by dem Eidt

damit ehr synen Gnädigen Herren unnd Obern Zuogethan ist anloben sol , dass ehr

unns unnd unserm Stifft in allen billichen unnd zimlichen Sachen , darzuo ehr

von unns erfordert würt , mitrhaten , reden , ryten unnd sonsten alls ein anderer

gethrüwer Rhat nach synem besten vermögen unnd verstand gethreuw unnd gewärtig

syn wolle , unnd sollcher unnser bestellter Rhat , sol unnd mag nit destoweniger

by synen ordenlichen und gwonnlichen behusung , sich anheimbsch hallten , So

offt aber ehr von unns beschriben , unnd ervordert würdt , uff unnsere Costen

zu unns oder anderswohin dahin ehr bescheiden wirt , solle ehr stat zuothuond

schuldig syn . Dargegen sollen wir sollchen unnserm Rhat für gedachte syn be-

müyung , Wellches unns Bischof Johann Heinrich etc . heimbgsezt , ein ergezlicheit

widerfaren lassen unnd darzuo , wann ehr in unnsem gschäften ryttet oder rey-

set , ihme mit futter unnd maal , nagel und ysen , Costfry hallten . Obiges zuo

besagen haben hochgedacht Jhro F . G. Secretinsigel disem fürtrukhen lassen"

am 22 . Januar 1632.

1) vgl . EA V 2, 664 h

-  Blatt 188 V leerKopie AH 8 , 187 - 188


	[Seite]
	[Seite]

